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Betreff: Ihre Anfrage in der Einwohnerfragestunde der Stadtvertretung
am 03.03.2020

Sehr geehrter Herr Hopp,

mir wurde Ihre Anfrage in der Norderstedter Stadtvertretung, ob die
Abschaffung der Hundesteuer in Norderstedt möglich sei, zugeleitet. Sie
beziehen sich in Ihrer Anfrage auf die Gemeinde Osterrönfeld, deren
Gemeindevertretung mit Wirkung zum 01.01.2019 die örtliche Satzung über
die Erhebung einer Hundesteuer aufgehoben hat.

Bei der Hundesteuer handelt es sich um eine örtliche Aufwandsteuer. Nach
Art 105 Abs. 2a des Grundgesetzes haben die Länder die Befugnis zur
Gesetzgebung über die örtlichen Verbrauch- und Aufwandsteuern, solange
und soweit sie nicht bundesgesetzlich geregelten Steuern gleichartig sind.
Das Land Schleswig-Holstein hat in § 3 des Kommunalabgabengesetzes
(KAG) von dieser Befugnis Gebrauch gemacht und den Gemeinden und
Kreisen das Recht zur Erhebung von örtlichen Verbrauch- und
Aufwandsteuern übertragen. Es gibt keine der Hundesteuer gleichartige
bundesgesetzlich geregelte Steuer und es liegen keine Erkenntnisse vor,
dass das Land Schleswig-Holstein beabsichtigt, die Regelungen des § 3
KAG zu ändern. Insofern hat die Stadtvertretung Norderstedt wie andere
Städte und Gemeinden in Schleswig-Holstein auch, das Recht, mit eine
Satzung die Erhebung einer Hundesteuer als örtliche Aufwandsteuer zu
regeln.

Die Stadtvertretung der Stadt Norderstedt hat am 17.11.2015 die Satzung
der Stadt Norderstedt über die Erhebung einer Hundesteuer beschlossen.
Nach § 1 dieser Satzung ist Gegenstand der Steuer das Halten von mehr
als drei Monate alten Hunden im Gebiet der Stadt Norderstedt. Nach § 2
des KAG verliert diese Satzung zwanzig Jahre nach Inkrafttreten ihre
Gültigkeit.

Zur Abschaffung der Hundesteuer vor diesem Zeitpunkt bedarf es eines
Beschlusses der Stadtvertretung der Stadt Norderstedt. Die
Hundesteuersatzung wäre durch die Stadtvertretung aufzuheben. Der
Stadtverwaltung liegen keine Erkenntnisse vor, dass beabsichtigt sei, die
Satzung aufzuheben. Die Verwaltung ist insoweit angehalten, die Satzung
anzuwenden.
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Damit ein entsprechender Beschluss der Stadtvertretung herbeigeführt
werden kann, bedarf es nach der Geschäftsordnung der Norderstedter
Stadtvertretung eines Antrags auf Aufnahme eines Beratungspunktes in die
Tagesordnung. Derartige Anträge können von einem Drittel der
gesetzlichen Zahl der Stadtvertreterinnen und Stadtvertreter, vom
Hauptausschuss, von einem Ausschuss, einer Fraktion, vom Kinder- und
Jugendbeirat, vom Seniorenbeirat oder von der Oberbürgermeisterin
gestellt werden.

Mit freundlichen Grüßen
lm Auftrage
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